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VI. Ausgrabungen und Funde.

Die wissenschaftlich genauen Ausgrabungen in der Schweiz mehren
sich allmählich. Man fängt an, einzusehen, dass die Zufallsfunde nur
als Vergleichsmaterial gebraucht werden können, für sich allein aber

zur Erforschung der Urgeschichte eines Landes wenig geeignet sind,
daher verhältnismässig wenig Wert haben. Natürlich wird man sie nie

ganz entbehren können; sie werden zur Anlegung von Typenserien und
hier und da als seltene Einzelstücke immer willkommen sein.

Von jetzt an stehen wir unter dem Einfluss der die Prähistorie
betreffenden Paragraphen des neuen schweizerischen Zivilgesetzbuches,
und es ist nicht genau vorauszusehen, welche Vor- und Nachteile die

neuen Vorschriften in unserem Gebiet haben werden. Es gilt, zunächst

Erfahrungen zu sammeln und Mittel zu suchen, den von uns früher
angedeuteten Nachteilen des Gesetzes zu begegnen. Ein nicht zu
unterschätzender Vorteil desselben wird aber der sein, dass in Zukunft die
Museen mehr als bisher imstande sind, die in ihren Bereich fallenden
Funde sich anzueignen und ohne Schwierigkeit genaue Ausgrabungen
vorzunehmen.

Auch unsere Gesellschaft wird durch das neue Gesetz zu neuen
Aufgaben geführt. In vielen Kantonen fehlt es an den nötigen
Prähistorikern, um wissenschaftliche Ausgrabungen vorzunehmen, und manche
Museen werden von Leuten bedient, denen eine genauere Kenntnis der
von uns gepflegten Wissenschaft abgeht. Es gibt in der Schweiz
überhaupt viel zu wenig durchgebildete Urgeschichtsforscher. Diesem Mangel
müssen wir abzuhelfen suchen. Es sollten an allen unsern Hochschulen
Vorlesungen gehört werden können über Prähistorie, und die von unserer
Gesellschaft in Aussicht genommenen prähistorischen Kurse dürften aus
diesem Grunde willkommen sein.

A. Das Paläolithikum.
Das abgelaufene Jahr war in bezug auf Funde der altern Steinzeit

nicht ergiebig. Daraus darf aber durchaus nicht geschlossen werden,
dass das Interesse für diese Epoche nachgelassen habe. Im Gegenteil!
Kaum sind in einem Jahre so viele Höhlen untersucht worden, wie im
Berichtsjahre, aber es geschah dies ohne grössere Erfolge.
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